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Anlehnung e Aussagen des jetzıgen Papstes, RKelıigi0nspluralısmus als »nachkonzıliare Fehlın-
vormals Kardınal Katzınger, ausführt l hes könne terpretationen«. IDenn dadurch wırd 1ne rein inner-
S1C ber N1C VOT dem Vertfehlen des Heilsweges weltlıche, demokrtatische (1eme1n1nschaft angestrebt,
bewahren, sOofern S1C sıch selhst 1ne >»unıversale Ww1e 1wWw49 ın ra  er Form ın Hans Ungs »Projekt
Erfüllungsfunktion« zuschreıiben und sıch der »>(19- eltethos«, das der einzelnen elıg10n och e1-
logischen« 21! gegenüber der OISC des gemeinschaftsbildende, ber keine he1ilsvermıt-
Evangelıums verwe1igern. l e unıversale Gültigkeit telnde Qualität mehrzugesteht.
cheser Botschaft egründe! uch e Pfliıcht ZULT L dIe Unterminierung der kırc.  iıchen Te durch
ustilıchen Mıssıon angesichts eıner talschlichen bewulit ambıvalente Präsentation und e ırrefüh-
Gleichsetzung VOIN (1:lauben und ethnıscher TAad1ı- rende Vermengung VOIN eologıe und Naturw1s-
L1n 1mM Namen e1Nes unverbindliıchen Ku  Trelalı- senschaft In Hans Ungs Werk » ] Jer nfang ler
VISMUS. inge Naturwissenschaft und KRelig10n« (2005) ist

l e Verkündigung C' hrıst1ı mul 1el jedes |DJEN uch Gegenstand der 1mM ang veröffentlichten
LOogs Se1n. l dhies geht uch ALLS dem Beıtrag VOIN IIr Rezension VOIN Prof IIr utz perlıing »Eın C 1 -
Ihomas Koddey »>C1bt C e1l1 au ber der Kır- schrockenes Wort Küng erAnfang er I Iın-
che« NerVvor, der »>Clas Verhältnıis der katholiıschen BÜ « |DER esSUulCal VOIN Ungs Ihesen ist
Kırche den nıchtchristlichen RKelıg10nen ce1t olglıc nıchts anderes als 1ne auft evolutionstheog-
dem Vatıkanıschen Konzil« untersucht ID ÄAn- retischen Prämiıuissen basıerende Verkürzung des ka-
erkennung anderer Relıgi0nen als Heilswege wırd tholıschen aubens VOIN der anszendenten aufte
nämlıch unter Berufung auf » Nostftra Aetate« viel- iIimmanent-humanıtäre phäre, ın Ooflfensichtlicher
tach als rel1ıg10nstheolog1ischer Pluralısmus tehlın- Anlehnung e rtundsätze der Freimaurere1.
terpretiert, der e einz1igartıge He1ilsmuittlerschaft Denn N1C V OI ungefähr S1e. e Loge Ungs ÄAn-
Jesu C' hrıst1ı eıner egalıtären 1C der RKelıg10nen sıchten, deren 1N1| mit elner » Welt-Finheits-
preisg1bt. SO muß uch e Dialogbereitschaft JO- KRelig10n« unverkennbar ist, csehr WO  wollend
hannes Aauls Il und manche damıt verbundene, gegenüber.
ber VIEeITAaAC mılverstandene este Ww1e 1wa das FS ist daher e1n Vercdijenst cheser lagung, e
Ireffen V OI AÄASss1s1 VOT dem Hıntergrund der VO mit jegliıcher Form VOIN synkretistischen Bestrebun-
Konzıil geIOorderten inklusivistischen Posıtion, SCH verbundenen Gefahren, e e2ut[e leider VOIN
ach e übriıgen Relıgi0nen vollkommenen vielen Katholıken Nn1ıCcC mehr In ıhrer SANZEN 1rag-eilsweg C' hrist1ı ledigliıch partızıpleren, gedeute we1lite rkannt werden, V OI iıhren rundlagen her
werden. In Fortführun; cheser 1 ınıe Se1INEs Vorgän- aufgeze1igt wurden. AaDriele Waste, Klagenfurt
SCIS erweıst sıch uch aps ened1 XVI als
Brückenbauer, der das Verhältnıis der Kırche VOT al-
lem en und Moslems gerade 1mM 1NDLIC auf Kırchenrechtden Weltirneden Ooptimıeren trachtet, hne
21 VOIN se1lner Aufgabe als »CGilaubenshüter« 1mM Lüdicke, aus. »Dienitas CORNNUDIT&« Die Fhe-
/uge der apologetischen Zielsetzung VOIN OMINUS prozehordnung der katholischen Kirche FText UNd
FTesus abweıichen würde.

l e »COmmun10«, e VO FEıinheit mit der Kır- Kommentar Il eihefte ZUH Münsterischen Kom-
MENIAF, 42), FESSen: uUdgerus 2005, 4179 Seiten,che ın Glaubensbekenntnis, ottesdienst und ISBN 3-85749/-0252-06, FEuro 45 ‚00kırchlicher Leitung (can 05 CIC), muß »Malistabh

ÄAm TUar 2005 veröffentlichte der Päpstlı-und 1e]l der kırchlichen Heilssendung« und LOLS-
iıch uch Jjedes Dialogs Se1N. l heses ema erläu- che Kat 1r e esetzestexte e1n Okument, das
(ert IIr Wolfgang ALLS der kırchenrechtlichen VOT allem, ber N1C VOIN den 1mM kırchlichen
1C e1Nes > vıel strapazıerten theologıischen (rerichtswesen Tätigen schon lange entbenri! und
Schlüsselbegriffs« Ausgehend V OI der rsehnt worden l e Instruktion »Dignitas ('0()11-

dogmatıschen Konstitution des Il Vatıkanums f 1t- nub1l1« bere Durchführung VOIN Ehenichtigke1its-
verfahren be1 den Aö7esanen und interdı1ö7zesanenHFHHEN Gentium, welche e Kırche ın ıhren kKomple-

mentaren Lımensionen VOIN S1C  arkeıt und Un- erichten VO)! 25 Januar 2005 FEıinleitend e1
S1C  arkeıt als » Zeichen und Werkzeug« 1r e darın, ass chese »>dlen Rıchtern und anderen Mıtar-
C  ung der gottgewollten FEıinheit un(ter den beıtern der erichte 1ne Se1n <ol11 be1 der rich-
Menschen definıert, wırd e Orjentierung der ıgen Interpretation und Anwendung des erneuerten
»objektiven Wahrheit« als grundlegende Orderung Eherechts, 11150 mehr, als e Sahl der Ehenichtig-
jeder (’ ommun10 aufgeze1gt. In dA1esem 1C C] - keitsverfahren ın den etzten Jahrzehnten gestiegensche1inen Verzerrungen des Commun10-Begriffs ist,eneRıchter und eMıtarbeiter der (1e-
w1e das Kırchenvolksbegehren, das Schlagwort E1- richte wen1ger geworden und mit der bewält1-
11CT »>FEıinheiit Iredlich gELrENNLET Kırchen« und der genden Arbeit Oftmals überfordert SIN «

Anlehnung an die Aussagen des jetzigen Papstes,
vormals Kardinal Ratzinger, ausführt. Dies könne
sie aber nicht vor dem Verfehlen des Heilsweges
bewahren, sofern sie sich selbst eine »universale
Erfüllungsfunktion« zuschreiben und sich der »dia-
logischen« Offenheit gegenüber der Botschaft des
Evangeliums verweigern. Die universale Gültigkeit
dieser Botschaft begründet auch die Pflicht zur
christlichen Mission angesichts einer fälschlichen
Gleichsetzung von Glauben und ethnischer Tradi-
tion im Namen eines unverbindlichen Kulturrelati-
vismus.
Die Verkündigung Christi muß Ziel jedes Dia-

logs sein. Dies geht auch aus dem Beitrag von Dr.
Thomas Roddey »Gibt es Heil außerhalb der Kir-
che« hervor, der »das Verhältnis der katholischen
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen seit
dem 2. Vatikanischen Konzil« untersucht. Die An-
erkennung anderer Religionen als Heilswege wird
nämlich unter Berufung auf »Nostra Aetate« viel-
fach als religionstheologischer Pluralismus fehlin-
terpretiert, der die einzigartige Heilsmittlerschaft
Jesu Christi einer egalitären Sicht der Religionen
preisgibt. So muß auch die Dialogbereitschaft Jo-
hannes Pauls II. und manche damit verbundene,
aber vielfach mißverstandene Geste wie etwa das
Treffen von Assisi vor dem Hintergrund der vom
Konzil geforderten inklusivistischen Position, wo-
nach die übrigen Religionen am vollkommenen
Heilsweg Christi lediglich partizipieren, gedeutet
werden. In Fortführung dieser Linie seines Vorgän-
gers erweist sich auch Papst Benedikt XVI. als
Brückenbauer, der das Verhältnis der Kirche vor al-
lem zu Juden und Moslems gerade im Hinblick auf
den Weltfrieden zu optimieren trachtet, ohne daß er
dabei von seiner Aufgabe als »Glaubenshüter« im
Zuge der apologetischen Zielsetzung von Dominus
Iesus abweichen würde.
Die »Communio«, die volle Einheit mit der Kir-

che in Glaubensbekenntnis, Gottesdienst und
kirchlicher Leitung (can. 205 CIC), muß »Maßstab
und Ziel der kirchlichen Heilssendung« und folg-
lich auch jedes Dialogs sein. Dieses Thema erläu-
tert Dr. Wolfgang Rothe aus der kirchenrechtlichen
Sicht eines »viel strapazierten theologischen
Schlüsselbegriffs« (154–176). Ausgehend von der
dogmatischen Konstitution des II. Vatikanums Lu-
men Gentium, welche die Kirche in ihren komple-
mentären Dimensionen von Sichtbarkeit und Un-
sichtbarkeit als »Zeichen und Werkzeug« für die
Schaffung der gottgewollten Einheit unter den
Menschen definiert, wird die Orientierung an der
»objektiven Wahrheit« als grundlegende Forderung
jeder Communio aufgezeigt. In diesem Licht er-
scheinen Verzerrungen des Communio-Begriffs
wie das Kirchenvolksbegehren, das Schlagwort ei-
ner »Einheit friedlich getrennter Kirchen« und der

Religionspluralismus als »nachkonziliare Fehlin-
terpretationen«. Denn dadurch wird eine rein inner-
weltliche, demokratische Gemeinschaft angestrebt,
wie etwa in radikaler Form in Hans Küngs »Projekt
Weltethos«, das der einzelnen Religion nur noch ei-
ne gemeinschaftsbildende, aber keine heilsvermit-
telnde Qualität mehrzugesteht.
Die Unterminierung der kirchlichen Lehre durch

bewußt ambivalente Präsentation und die irrefüh-
rende Vermengung von Theologie und Naturwis-
senschaft in Hans Küngs Werk »Der Anfang aller
Dinge / Naturwissenschaft und Religion« (2005) ist
auch Gegenstand der im Anhang veröffentlichten
Rezension von Prof. Dr. Lutz Sperling  »Ein er-
schrockenes Wort zu: Küng – Der Anfang aller Din-
ge« (177–195). Das Resultat von Küngs Thesen ist
folglich nichts anderes als eine auf evolutionstheo-
retischen Prämissen basierende Verkürzung des ka-
tholischen Glaubens von der transzendenten auf die
immanent-humanitäre Sphäre, in offensichtlicher
Anlehnung an die Grundsätze der Freimaurerei.
Denn nicht von ungefähr steht die Loge Küngs An-
sichten, deren Affinität mit einer »Welt-Einheits-
Religion« unverkennbar ist, sehr wohlwollend
gegenüber.
Es ist daher ein Verdienst dieser Tagung, daß die

mit jeglicher Form von synkretistischen Bestrebun-
gen verbundenen Gefahren, die heute leider von
vielen Katholiken nicht mehr in ihrer ganzen Trag-
weite erkannt werden, von ihren Grundlagen her
aufgezeigt wurden. Gabriele Waste, Klagenfurt

Kirchenrecht
Lüdicke, Klaus: »Dignitas connubii« – Die Ehe-

prozeßordnung der katholischen Kirche – Text und
Kommentar (= Beihefte zum Münsterischen Kom-
mentar, 42), Essen: Ludgerus 2005, 419 Seiten,
ISBN 3-87497-0252-6, Euro 45,00
Am 8. Februar 2005 veröffentlichte der Päpstli-

che Rat für die Gesetzestexte ein Dokument, das
vor allem, aber nicht nur von den im kirchlichen
Gerichtswesen Tätigen schon lange entbehrt und
ersehnt worden war: Die Instruktion »Dignitas con-
nubii« über die Durchführung von Ehenichtigkeits-
verfahren bei den diözesanen und interdiözesanen
Gerichten vom 25. Januar 2005. Einleitend heißt es
darin, dass diese »den Richtern und anderen Mitar-
beitern der Gerichte eine Hilfe sein soll bei der rich-
tigen Interpretation und Anwendung des erneuerten
Eherechts, umso mehr, als die Zahl der Ehenichtig-
keitsverfahren in den letzten Jahrzehnten gestiegen
ist, während die Richter und die Mitarbeiter der Ge-
richte weniger geworden und mit der zu bewälti-
genden Arbeit oftmals überfordert sind.«
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&’M() Buchbesprechungen
Warum eıner olchen Instruktion edarf, wırd I )ass eiztere ın der Eıinleitung besche1iden als

» Verständniıishilfe« bezeichnet wiırd, assIn deren Eıinleitung uch aMı| egründet, ass cLe
zugrunde lıegenden gesetzlichen Normen N1IC In ber gelegentlıch vorkommende Ungenau1igkeiten
en und demselben Abschnıiıtt des CIC ZUSdIMINENSC- und Unvollständigkeiten e21CNier hinwegsehen. Je-
asst, sondern auftf verschiedene Abhschnıiıtte Vertel der der insgesamt 3015 Artıkel der nstruktion ist
under selhst V Ol Fachleuten N1IC hen leicht aruber hınaus mit e1nem ach Randnummern
überschauen SInd. Derartigen Schwierigkeiten V1 - übersichtlich geglıederten KOommentar versehen,
SUC der Päpstlıche Kat tür d1e esetzestexte 11U11 der sıch V OI Fachwıissen ehenso Ww1e VOIN Pr  1-
dadurch Ahbhılfe SC.  en, ass In Form der In- scher Erfahrung durc.  rungen Ze1g I )ass 1
truktion »Dignitas CONnNub11« eınen amtlıchen, sowohl auf ] ıteraturhiınwe1lıse als uch auf e W1S-
tTassenden und systematısc. geglıederten Leıtfaden senschaftlıche Debatte VOIN Eıinzelfragen verzichtet
sowohl tur cLe praktısche Durchführung V Ol Ehe- wırd, stellt angesichts des speziılıschen ers
nıchtigkeitsverfahren In erster und zweıter nNstanz des erkes als prax1isorientiertes Instrument 1r e
als uch iür d1e azZu ertforderliıchen nstıitutionellen Durchführung VOIN Ehenichtigkeitsverfahren 1ne
und personellen Voraussetzungen vorlegt, wobel cLe ehbenso Konsequente w1e nachvollziehbare Ent-
(rerichts- und Verfahrensordnung der gewöhnlıch In sche1dung dar. Ergänzt wırd der übersetzte und
atter Nstanz urteilenden Römischen Kota LU  - kommentierte exft der nstruktion durch e1in » In-
klammert bleıbt, d1e e1igenen (r1esetzen unterliegt haltsverzeichn1s« 1-IV), e bereıits yrwähnte
(vel Normae oOmanae otae Irıbunalıs, ın cta »Einleitung« V-—VIID, 1ne »Ubersicht ber den
Apostolicae 18 1994], 508—540) Verfahrensablauf« (IX-AXD), 1ne Auflistung der In-

Mıt dem Inkrafttreten des CIC VOIN 1983 e SstanzenWege 1mM deutschen Sprachraum (XII—-XID),
bıs dahın gültige Eheprozessordnung, e nNns den lateinmschen » Index« der nstruktion (396—
LOn » Provıda Mater« VO)! 15 August 1956, iıhre 397), e1in Abkürzungsverzeichn1s 1ne csehr
Geltung verloren. Se1ither sfanden ZNW., d1ıverse hiılfreichen >SYNOPSEC« der einschläg1ıgen Normen
nıchtamtlıche Behelfe ZULT erfügung, doch lebßen des CIC und der entsprechenden uUummern der In-
deren alleın schon VOIN den sachlıchen mständen truktion 5399—402) SOWI1e e1n ausführliches und
her gegebenen Unzulänglichkeiten das Fehlen e1- übersichtliches »Sachverzeichn1ıs«
1165 amilıchen Leıiıtfadens 1U 11150 deutlicher SPUr- er Verfasser, Professor 1r Kırchenrecht der
bar werden. Warum trotzdem ber WEe1 Jahr- Westfälischen Wılhelms-Unwversıitä Munster und
zehnte gedauer! hat, ıs cheser angel 1ILLIL beseitigt elner der ohl versiertesten Fachleute auf dem (1e-
wurde, wırd ın der Eıinleitung der nstruktion a! bilet des kırchlichen FEhe- und Prozessrechts hat mit
egründet, 4ass be1 deren Erarbeitung »5()- dA1esem wen1ige Oonate ach der zugrunde l1e-
ohl den Er  ngen be1 der Anwendung des HC L- genden nstruktion erschıienenen Werk 1ne bemer-

FEherechts als uch den authentischen H- kenswerte eıistung Srbrac. wenngleich e S pu-
des Päpstlıchen ales 1r e esetzestexte 111 der azZu erforderliıchen Eulfertigkeit bısweililen

als uch schlielßilich dem lehrmäßigen Fortschrı: ın stilıstischer und Orthographischer 1NS1IC SPUr-
be1 der Entwicklung der Kechtsprechung, be- bar werden. hne / weifel wırd das Werk In Kurze
sonders des ersten e2rich(ts der postolıschen elınen testen alz unter den kanonıistischen S{an-
1gnatur und der Römischen Kota« echnung ITAa- ardwerken einnehmen.enC sıch 1r K ano-
SCH wollte nısten und kırc.  1CNEeSs Gerichtspersona als nahezu

In dem 1er anzuze1genden Band wırd der exft unentbehrlıch erweısen dürifte., VEIINLAS C uch den
der Instruktion »Dignitas connub11« sowohl 1mM |a- Studierenden eınen ehbenso präzısen w1e umfassen-
teinıschen Urtext als uch und ZNW., erstmals ın den Überblick ber e kırchliche Ehegerichtsbar-
(nıcht amtlıcher) deutscher Übersetzung vorgelegt. keıt bıeten olfgang O:  €, St Pölten
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Warum es einer solchen Instruktion bedarf, wird
in deren Einleitung auch damit begründet, dass die
zugrunde liegenden gesetzlichen Normen nicht in
ein und demselben Abschnitt des CIC zusammenge-
fasst, sondern auf verschiedene Abschnitte verteilt
und daher selbst von Fachleuten nicht eben leicht zu
überschauen sind. Derartigen Schwierigkeiten ver-
sucht der Päpstliche Rat für die Gesetzes texte nun
dadurch Abhilfe zu schaffen, dass er in Form der In-
struktion »Dignitas connubii« einen amtlichen, um-
fassenden und systematisch gegliederten Leitfaden
sowohl für die praktische Durchführung von Ehe-
nichtigkeitsverfahren in erster und zweiter Instanz
als auch für die dazu erforderlichen institutionellen
und personellen Voraussetzungen vorlegt, wobei die
Gerichts- und Verfahrensordnung der gewöhnlich in
dritter Instanz urteilenden Römischen Rota ausge-
klammert bleibt, die eigenen Gesetzen unterliegt
(vgl. Normae Romanae Rotae Tribunalis, in: Acta
Apostolicae Sedis 86 [1994], 508–540).
Mit dem Inkrafttreten des CIC von 1983 hatte die

bis dahin gültige Eheprozessordnung, die Instruk-
tion »Provida Mater« vom 15. August 1936, ihre
Geltung verloren. Seither standen zwar diverse
nichtamtliche Behelfe zur Verfügung, doch ließen
deren allein schon von den sachlichen Umständen
her gegebenen Unzulänglichkeiten das Fehlen ei-
nes amtlichen Leitfadens nur umso deutlicher spür-
bar werden. Warum es trotzdem über zwei Jahr-
zehnte gedauert hat, bis dieser Mangel nun beseitigt
wurde, wird in der Einleitung der Instruktion damit
begründet, dass man bei deren Erarbeitung »so-
wohl den Erfahrungen bei der Anwendung des neu-
en Eherechts [...] als auch den authentischen Erklä-
rungen des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte
als auch schließlich dem lehrmäßigen Fortschritt
bei der Entwicklung der Rechtsprechung, be-
sonders des Obersten Gerichts der Apostolischen
Signatur und der Römischen Rota« Rechnung tra-
gen wollte.
In dem hier anzuzeigenden Band wird der Text

der Instruktion »Dignitas connubii« sowohl im la-
teinischen Urtext als auch – und zwar erstmals – in
(nicht amtlicher) deutscher Übersetzung vorgelegt.

Dass Letztere in der Einleitung bescheiden als
»Verständnishilfe« (VII) bezeichnet wird, lässt
über gelegentlich vorkommende Ungenauigkeiten
und Unvollständigkeiten leichter hinwegsehen. Je-
der der insgesamt 308 Artikel der Instruktion ist
darüber hinaus mit einem nach Randnummern
übersichtlich gegliederten Kommentar versehen,
der sich von Fachwissen ebenso wie von prakti-
scher Erfahrung durchdrungen zeigt. Dass dabei
sowohl auf Literaturhinweise als auch auf die wis-
senschaftliche Debatte von Einzelfragen verzichtet
wird, stellt angesichts des spezifischen Charakters
des Werkes als praxisorientiertes Instrument für die
Durchführung von Ehenichtigkeitsverfahren eine
ebenso konsequente wie nachvollziehbare Ent-
scheidung dar. Ergänzt wird der übersetzte und
kommentierte Text der Instruktion durch ein »In-
haltsverzeichnis« (III–IV), die bereits erwähnte
»Einleitung« (V–VIII), eine »Übersicht über den
Verfahrensablauf« (IX–XI), eine Auflistung der In-
stanzenwege im deutschen Sprachraum (XII–XIII),
den lateinischen »Index« der Instruktion (396–
397), ein Abkürzungsverzeichnis (398), eine sehr
hilfreichen »Synopse« der einschlägigen Normen
des CIC und der entsprechenden Nummern der In-
struktion (399–402) sowie ein ausführliches und
übersichtliches »Sachverzeichnis« (403–419). 
Der Verfasser, Professor für Kirchenrecht an der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und
einer der wohl versiertesten Fachleute auf dem Ge-
biet des kirchlichen Ehe- und Prozessrechts, hat mit
diesem nur wenige Monate nach der zugrunde lie-
genden Instruktion erschienenen Werk eine bemer-
kenswerte Leistung erbracht, wenngleich die Spu-
ren der dazu erforderlichen Eilfertigkeit bisweilen
in stilistischer und orthographischer Hinsicht spür-
bar werden. Ohne Zweifel wird das Werk in Kürze
einen festen Platz unter den kanonistischen Stan-
dardwerken einnehmen. Während es sich für Kano-
nisten und kirchliches Gerichtspersonal als nahezu
unentbehrlich erweisen dürfte, vermag es auch den
Studierenden einen ebenso präzisen wie umfassen-
den Überblick über die kirchliche Ehegerichtsbar-
keit zu bieten. Wolfgang F. Rothe, St. Pölten
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